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Vollzug der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007, des Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) 
sowie der Blauzungenschutzverordnung 

Allgemeinverfügung zur Festlegung eines Sperrgebiets im Stadtgebiet Augsburg zum Schutz gegen die 
Blauzungenkrankheit 

 
Nach amtlicher Feststellung der Blauzungenkrankheit – Serotyp 8 (Bluetongue-disease-Virus – BTV-8) in einem Betrieb im Rems-
Murr-Kreis erlässt die Stadt Augsburg als untere Behörde für Veterinärwesen folgende 
 
Allgemeinverfügung: 
1. Das Stadtgebiet von Augsburg wird zum Sperrgebiet erklärt. 
2. Die sofortige Vollziehung der in Nr. 1 getroffenen Regelung wird angeordnet. 
3. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben. 
4. Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben. 

 
Gründe 
1. Am 20.02.2019 hat das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg den Ausbruch der 

Blauzungenkrankheit – Serotyp 8 (Bluetongue-disease-Virus – BTV-8) in einem Betrieb im Rems-Murr-Kreis mitgeteilt. 
2. Die Stadt Augsburg ist für den Erlass dieser Allgemeinverfügung sachlich und örtlich zuständig gemäß Art. 3 Abs. 2 des 

Gesetzes über den öffentlichen Gesundheits- und Veterinärdienst, die Ernährung und den Verbraucherschutz sowie die Le-
bensmittelüberwachung (GDVG) und Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG). 

3. Rechtsgrundlage für die Festlegung des Sperrgebiets in Nr. 1 der Allgemeinverfügung ist § 5 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 Blauzun-
genschutzverordnung. Danach legt die zuständige Behörde nach amtlicher Feststellung der Blauzungenkrankheit in einem 
Betrieb unter Berücksichtigung der geographischen, verwaltungstechnischen, ökologischen und epizootiologischen Bedin-
gungen sowie vorbehaltlich des Satzes 2 das Gebiet um den betroffenen Betrieb mit einem Radius von mindestens 100 
Kilometern als Sperrgebiet fest. Der Begriff des Sperrgebiets entspricht dem Begriff der Schutzzone gemäß Art. 2 Buchst. d 
der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007.  
Aufgrund der amtlichen Feststellung der Blauzungenkrankheit am 20.02.2019 im Rems-Murr-Kreis ist ein den Vorgaben der 
Vorschrift entsprechendes Sperrgebiet festzulegen.  
Es ergibt sich die sachlich gebotene Notwendigkeit, um den Ausbruchsort ein Sperrgebiet von 150 km Radius länderüber-
greifend mit der Folge für die betroffenen Gebiete in Bayern zu bilden. Die große Ausdehnung ist fachlich dadurch begründet, 
dass die den Seuchenerreger übertragenden Gnitzen mit dem Wind über große Entfernungen weitergetragen werden können 
und somit die Gefahr der Weiterverbreitung der Seuche über entsprechend große Distanzen gegeben ist. Mit der Festlegung 
eines Sperrgebiets sind Verbringungsverbote für empfängliche Tiere sowie deren Sperma, Eizellen und Embryonen in das 
freie Gebiet verbunden.  

4. Die sofortige Vollziehbarkeit der Nummer 1 dieser Allgemeinverfügung wurde nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 der VwGO im überwie-
genden öffentlichen Interesse angeordnet.  
Die Blauzungenkrankheit ist eine anzeigepflichtige Tierseuche, für die alle Wiederkäuer empfänglich sind. Sie wird durch ein 
Virus verursacht, das durch infizierte Stechmücken (Gnitzen) übertragen wird. Das klinische Krankheitsbild geht mit schmerz-
haften Haut- und Schleimhautentzündungen am Kopf, den Geschlechtsorganen, den Zitzen und am Kronsaum der Klauen 
einher. Neben Leistungseinbußen durch Milchrückgang, Gewichtsverlust und Aborte führen schwere Verlaufsformen auch zu 
hohen Sterblichkeitsraten (insbesondere bei Schafen).  
Mit der Festlegung eines Sperrgebiets sind Verbringungsverbote für empfängliche Tiere sowie deren Sperma, Eizellen und 
Embryonen verbunden, durch die eine Verschleppung des Seuchenerregers in freie Gebiete verhindert werden soll. 
Es ist daher sicherzustellen, dass auch während eines eventuellen Klageverfahrens von durch diese Allgemeinverfügung 
Betroffenen alle notwendigen Schutz- und Bekämpfungsmaßnahmen rechtzeitig und wirksam durchgeführt werden können. 
Die Blauzungenkrankheit ist eine hochvirulente Seuche, die den raschen Einsatz von Seuchenbekämpfungsmaßnahmen ge-
bietet. Ohne das sofortige Wirksamwerden der genannten Ge- und Verbote bestünde die Gefahr, dass sich die Krankheit 
weiter ausbreitet und dadurch erhebliche Schäden verursacht werden. Aus diesem Grund können zeitliche Verzögerungen 
hinsichtlich der Bekämpfung der Tierseuche aufgrund aufschiebender Wirkung von etwaigen Rechtsbehelfen nicht hingenom-
men werden.  
Angesichts des überragenden öffentlichen Interesses an der sofortigen Vollziehung dieser Allgemeinverfügung müssen die 
persönlichen und wirtschaftlichen Interessen (z.B. wirtschaftliche Einbußen) der konkret Betroffenen in Augsburg zurückste-
hen. 

5. Nummer 3 dieser Allgemeinverfügung beruht auf Art. 41 Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG. Da die Schutzmaßregeln im Interesse 
einer wirksamen Seuchenbekämpfung unverzüglich greifen müssen, wurde von dieser Regelung Gebrauch gemacht. 

6. Die Kostenentscheidung beruht auf Art. 13 des Bayerischen Tiergesundheit-Ausführungsgesetzes. 
 
Hinweise 
1. Bei der Blauzungenkrankheit handelt es sich um eine anzeigepflichtige Tierseuche im Sinne des § 4 Abs. 1 Tiergesund-

heitsgesetz in Verbindung mit § 1 Nr. 7 der Verordnung über anzeigepflichtige Tierseuchen. Demnach hat der Tierhalter bei 
Ausbruch der Tierseuche oder auftretenden Erscheinungen, die den Ausbruch der Tierseuche befürchten lassen, dies der 
zuständigen Behörde unter Angabe seines Namens und seiner Anschrift sowie des Standortes und der Haltungsform der 
betroffenen Tiere und der sonstigen für die jeweilige Tierseuche empfänglichen gehaltenen Tiere unverzüglich anzuzeigen.
  
Das klinische Krankheitsbild geht mit schmerzhaften Haut- und Schleimhautentzündungen am Kopf, den Geschlechtsorga-
nen, den Zitzen und am Kronsaum der Klauen einher. Neben Leistungseinbußen durch Milchrückgang, Gewichtsverlust 
und Aborte führen schwere Verlaufsformen auch zu hohen Sterblichkeitsraten (insbesondere bei Schafen). 

2. Im festgelegten Sperrgebiet gilt Folgendes: 
2.1. Wer im Sperrgebiet empfängliche Tiere hält, hat dies und den Standort der Tiere unverzüglich nach Bekanntgabe der Fest-

setzung nach § 5 Abs. 4 der zuständigen Behörde anzuzeigen.  
2.2. Ein Verbringen der Tiere, deren Sperma, Eizellen, und Embryonen ist nur unter Einhaltung der Bedingungen der Art. 7 bzw. 

8 der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 zulässig. 
 Zu deren Umsetzung werden folgende Hinweise gegeben:  
2.2.1. Verbringen empfänglicher Tiere innerhalb des Sperrgebiets:  

Das Verbringen von Zucht-, Nutz- und Schlachttieren ist in Art. 7 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1266/2007 geregelt. Das Verbringen 
innerhalb des Sperrgebiets ist nur mit Zulassung der zuständigen Behörde möglich.  



Amtsblatt der Stadt Augsburg                  Nummer 9, 1. März 2019, Seite 60 
 

 
 
 

Zur Beantragung der Zulassung hat der Tierhalter der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde die „Tierhaltererklärung Ver-
bringung innerhalb Sperrgebiet“ zu übersenden (per Telefax, E-Mail oder postalisch). Formulare dieser sowie und weiterer 
Tierhaltererklärungen können beim Veterinäramt der Stadt Augsburg (veterinaeramt@augsburg.de) bezogen werden. 

2.2.2. Verbringen empfänglicher Tiere aus dem Sperrgebiet:  
Beim Verbringen empfänglicher Tiere aus dem Sperrgebiet in freie Gebiete innerhalb Deutschlands sind die Voraussetzun-
gen des Art. 8 der VO (EG) Nr. 1266/2007 einzuhalten. Bezüglich der einzuhaltenden Tiergesundheitsgarantien gemäß Art. 
8 Abs. 1 Buchst. b) dieser Verordnung wurde i. V. m. der Risikobewertung des Friedrich-Loeffler-Instituts vom 21.12.2018 
folgende Optionen auf Bund-Länder-Ebene abgestimmt:  

 
Option  zu verbringende Tiere  Verbringung möglich, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:  

1 Geimpfte Tiere ab einem Alter 
von drei Monaten  

- Bei Rindern:  
Grundimmunisierung nach Angaben des Impfstoffherstellers gegen BTV-8 
mit Eintragung in HIT-Datenbank  
- Bei Schafen/Ziegen: 
Grundimmunisierung nach Angaben des Impfstoffherstellers gegen BTV-8 
und Bestätigung der Impfung durch „Tierhaltererklärung zum innerstaatli-
chen Verbringen von Schafe/Ziegen“ 
- Wiederholungsimpfungen gegen BTV-8 mit Eintragung in HIT-Daten-

bank wurden jeweils innerhalb von einem Jahr durchgeführt*  
- Einhaltung von mind. 60 Tage Wartezeit nach Abschluss der 

Grundimmunisierung vor dem Verbringen 
2 Geimpfte Tiere ab einem Alter 

von drei Monaten  
 

- Grundimmunisierung nach Angaben des Impfstoffherstellers gegen 
BTV-8 mit Eintragung in der HIT-Datenbank 

- Nach 35 Tagen Wartezeit nach Abschluss der Grundimmunisierung 
negative virologische Untersuchung der zu verbringenden Tiere mit-
tels PCR (aus EDTA-Blut) 

3 Kälber bis zum Alter von drei Mo-
naten von geimpften Kühen mit 
Biestmilchverabreichung  

- Grundimmunisierung der Mutterkuh nach Angaben des Impfstoffher-
stellers gegen BTV-8 mit Eintragung in HIT-Datenbank, wobei diese 
vier Wochen vor dem Abkalben abgeschlossen sein muss  

- Wiederholungsimpfungen gegen BTV-8 mit Eintragung in HIT-Daten-
bank wurden jeweils innerhalb von einem Jahr durchgeführt*  

- Das Kalb muss innerhalb der ersten Lebensstunden Kolostralmilch 
der Mutter erhalten  

- Bestätigung dieser Voraussetzungen durch den Tierhalter durch „Tier-
haltererklärung Kälber“  

4 Zucht- / Nutztiere ohne gültigen 
Impfschutz  
(Diese Regelung gilt vorläufig nur 
bis zum 31.03.2019)  

- Bei Rindern:  
negative Untersuchung auf BTV-8 mittels PCR (aus EDTA-Blut) innerhalb 
von sieben Tagen vor dem Verbringen; Eintragung des negativen Untersu-
chungsergebnisses in HIT-Datenbank durch das Untersuchungsamt  
- Bei Schafe/Ziegen:  
negative Untersuchung auf BTV-8 mittels PCR (aus EDTA-Blut) innerhalb 
von sieben Tagen vor dem Verbringen; Bestätigung der Untersuchung und 
Repellent-Behandlung durch Tierhaltererklärung „Ungeimpfte Schafe/Zie-
gen“  
- Behandlung mit Repellent vom Zeitpunkt der Untersuchung bis zum 

Verbringen nach Herstellerangaben  
- handschriftliche Bestätigung des Tierhalters auf dem Untersuchungs-

antrag für PCR-Untersuchung, dass die Repellent-Behandlung durch-
geführt wird  

5 Schlachttiere ohne gültigen Impf-
schutz  

- Tiere werden ausschließlich zum Schlachten verbracht  
- Bestätigung des Freiseins von Anzeichen der Blauzungenkrankheit 

durch den Tierhalter mittels „Tierhaltererklärung Schlachttiere“, die 
dem amtlichen Tierarzt am Schlachthof zu übergeben ist 

* eine verzögerte Nachimpfung (z. B. durch Nicht-Verfügbarkeit des Impfstoffes) wird bis zu einem Zeitraum von  
maximal drei Monaten Verzögerung als Auffrischung toleriert 
 
Für die weiteren in Art. 8 Abs. 1 Buchst. a) i. V. m. Anhang III der VO (EG) Nr. 1266/2007 geregelten Ausnahmemöglichkeiten zum 
Verbringungsverbot fehlen derzeit die Voraussetzungen, um diese zuzulassen.  
Hinweise zum BTV-8-Ausschluss mittels PCR: 
- die Untersuchungen sind durch das LGL durchzuführen; 
- als Probenmaterial sind ausschließlich EDTA-Blutproben mit dem Untersuchungsantrag, auf dem die Repellentbehandlung 

schriftlich durch den Tierhalter bestätigt wird, an die Untersuchungsämter einzusenden;  
- als Untersuchungsanträge sind vorzugsweise elektronische HIT-Anträge zu verwenden; alle Angaben sind möglichst vollstän-

dig auszufüllen; unerlässlich sind in jedem Fall die Betriebsangaben, das Probenahmedatum sowie die Kennzeichnung der 
beprobten Tiere; bei Rindern immer mit vollständiger und korrekter Ohrmarkennummer;  

- die Bestätigung, dass eine Repellentbehandlung der zu verbringenden Tiere durchgeführt wird, muss durch den Tierhalter 
handschriftlich mit Unterschriftsdatum und Unterschrift auf dem Untersuchungsantrag vermerkt sein; ist dies nicht erfolgt, neh-
men die Untersuchungsämter mit der Tierarztpraxis Kontakt auf, bevor die Laboruntersuchung durchgeführt wird.  

 
 
Augsburg, den 26.02.2019 
Stadt Augsburg – Ordnungsreferat 
 
Dirk Wurm 
berufsmäßiger Stadtrat 
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Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg 
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 
 
schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen1 Form. 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
1 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwal-
tungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 
[Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt:] Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig 
 
 
Stadt Augsburg 
Referat 7 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 19.02.2019 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen: 
Aktenzeichen: 630-BA-2018-553-1 
Bauvorhaben: Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 14 EOF - geförderten Wohnungen  
Baugrundstück: Kantstr. 4 b, 4 c 
Flur Nr.:  12/2, 12/3, 12/4, Gemarkung: Lechhausen 
 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die beige-
fügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG 
sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der in den Beiblättern festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt 
werden (Art. 68 BayBO). 
Hinweis: 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn konnte die Zustellung der Baugenehmigung durch diese öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage dieser Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO als bewirkt. 
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 145 (I. Stock) während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird jedoch empfohlen, mit der 
Sachbearbeiterin, Frau Weidauer, unter der Rufnummer 324-4621 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Korn-
hausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch (siehe Hinweise) in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

- Nach der Neufassung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO), in Kraft ab 01.07.2007, 
entfällt das Widerspruchsverfahren (Art. 15 Abs. 2 AGVwGO n.F.). Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 

 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt 
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 18.02.2019 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen: 
Aktenzeichen: 630-BA-2018-674-1 
Bauvorhaben: Anbau einer feststehenden Überdachung  
Baugrundstück: Wallnerstr. 25 
Flur Nr.:  712/24, Gemarkung: Lechhausen 
 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. 
Die beigefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG 
sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der in den Beiblättern festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt 
werden (Art. 68 BayBO). 
Hinweis: 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn konnte die Zustellung der Baugenehmigung durch diese öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage dieser Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO 
als bewirkt. 
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 145 (I. Stock) während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird jedoch empfohlen, mit der 
Sachbearbeiterin, Frau Weidauer, unter der Rufnummer 324-4621 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Korn-
hausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch (siehe Hinweise) in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

- Nach der Neufassung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO), in Kraft ab 01.07.2007, 
entfällt das Widerspruchsverfahren (Art. 15 Abs. 2 AGVwGO n.F.). Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 22.02.2019 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen: 
Aktenzeichen: 630-BA-2018-755-2 
Bauvorhaben: Neubau eines Systemparkhauses für Mitarbeiter 
Baugrundstück: Peter-Dörfler-Str. 13 - 25 
Flur Nr.:  464/1, Gemarkung: Göggingen 
 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. 
Die beigefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG 
sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der in den Beiblättern festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt 
werden (Art. 68 BayBO). 
Hinweis: 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn konnte die Zustellung der Baugenehmigung durch diese öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage dieser Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO 
als bewirkt. 
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 245 (II. Stock) während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird jedoch empfohlen, mit der 
Sachbearbeiterin, Frau Demler, unter der Rufnummer 324-4696 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Korn-
hausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch (siehe Hinweise) in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form.Die Klage muss den Kläger, den Beklagten 
(Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Be-
gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

- Nach der Neufassung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO), in Kraft ab 01.07.2007, 
entfällt das Widerspruchsverfahren (Art. 15 Abs. 2 AGVwGO n.F.). Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 

 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 25.02.2019 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen: 
Aktenzeichen: 630-BA-2019-55-1 
Bauvorhaben: Erweiterung des Parkplatzes 
Baugrundstück: Herrenbachstr. 25 b, c 
Flur Nr.:  5790/116,5790/110, Gemarkung: Augsburg 
 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die beige-
fügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG 
sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der in den Beiblättern festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt 
werden (Art. 68 BayBO). 
Hinweis: 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn konnte die Zustellung der Baugenehmigung durch diese öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage dieser Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO als bewirkt. 
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 144 (I. Stock) während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird jedoch empfohlen, mit der 
Sachbearbeiterin, Frau Wöhr, unter der Rufnummer 324-4628 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Korn-
hausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch (siehe Hinweise) in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form.  
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

- Nach der Neufassung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO), in Kraft ab 01.07.2007, 
entfällt das Widerspruchsverfahren (Art. 15 Abs. 2 AGVwGO n.F.). Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig. 

 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt  
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Bekanntmachung über die 193. öffentliche AZV-Verbandsversammlung 
 
Am Dienstag, den 12.03.2019 findet um 09.00 Uhr im Infozentrum der 

 
AVA Abfallverwertung Augsburg KU 

Am Mittleren Moos 60 
86167 Augsburg 

 
eine öffentliche Sitzung des Abfallzweckverbandes Augsburg statt. 
 
gez. 
 
Martin Sailer 
Landrat 
Verbandsvorsitzender 
 
 
 

Tagesordnung für die 193. AZV-Verbandsversammlung (öffentlich) 
 

am Dienstag, den 12.03.2019, um 09.00 Uhr 
im Infozentrum der AVA Abfallverwertung Augsburg KU 

 
1. Genehmigung der Niederschrift über die 192. AZV-Verbandsversammlung vom 15.11.2018 

(Niederschrift wurde mit Schreiben vom 20.12.2018 versandt) 
2. Beschluss zur Aufstellung der Jahresrechnung 2018 
3. Beratung und Beschluss der Haushaltssatzung des AZV 2019 einschließlich Finanzplan 2018 bis 2022  
4. Vorlage des Beteiligungsberichtes 2017 über die AVA GmbH 
5. Verschiedenes 
 
 
gez. 
 
Martin Sailer 
Landrat 
Verbandsvorsitzender 
 
 
 

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A 
 
a) Stadt Augsburg, Referat 6, Zentralstelle Vergabewesen, Zi. 547, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg, 
e-Mail: vergabe.baureferat@augsburg.de 
b) Öffentliche Ausschreibung gemäß VOB/A 
c) www.vergabe.bayern.de, Verg. Nr. 670 19 FLGB 001 
d) Landschaftsbauarbeiten – Gymnasium bei St. Stephan: Sanierung Pausenhof 
e) Gallusplatz 2, 86152 Augsburg 
f) Asphaltabbruch und Entsorgung ca. 650 m² 
Aushub ca. 200 m³ 
Betonplatten-Beläge ca. 640 m² 
Einfassungen ca. 150 m² 
Wurzelbrücke (Ortbetonplatte) ca. 40 m² 
Betonsitzblöcke, teilw. mit Auflage ca. 90 m 
Pollerleuchten ca. 5 St 
Fahrradreihenanlagen für ca. 80 St 
Baumpflanzung ca. 2 St 
Heckenpflanzung ca. 40 m 
h) nein 
i) Baubeginn 31. KW 2019, Ende 43. KW 2019 
j) nicht zugelassen 
k) siehe c) 
n) 19.3.2019, 14:30 Uhr 
o) siehe c) 
p) Deutsch 
q) 19.3.2019, 14.30 Uhr 
r) siehe Ausschreibungsunterlagen 
s) siehe Ausschreibungsunterlagen 
u) Nachweis der Eignung durch Präqualifikation oder durch Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“. Weiteres siehe Ausschrei-
bungsunterlagen. 
v) 18.4.2019 
w) VOB-Stelle der Regierung von Schwaben, Fronhof 10, 89152 Augsburg 
 
 
Stadt Augsburg 
Referat 6 
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Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A 
 
a] Stadt Augsburg, Referat 6, Zentralstelle Vergabewesen, Rathausplatz 1, Zi. 547, 86150 Augsburg, 
E-Mail: vergabe.baureferat@augsburg.de 
b] Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A 
c) www.vergabe.bayern.de; Verg.-Nr. 660 19 S 10 01 
d] Deckenerneuerung Haunstetter Straße Süd 
e) Stadt Augsburg, Haunstetter Straße 
f] Straßenbauarbeiten: 
Fräsarbeiten ca. 7200 m² 
Abbrucharbeiten Betonrinne ca. 500m 
Asphaltbinderschicht ca. 7200 m² 
Asphaltdeckschicht ca. 7200 m² 
Markierungsarbeiten 
h] keine Lose 
i] Baubeginn: 13.04.2019, Fertigstellung: 18.04.2019 
j) Nebenangebote werden nicht zugelassen 
k] siehe c] 
n] 13.03.2019, 14:00 Uhr 
o] siehe c] 
p] Deutsch 
q] 13.03.2019, 14:00 Uhr, siehe c) 
r] gem. VOB/A 
s] Abschlags-und Schlusszahlungen erfolgen nach VOB/B 
t] Arbeitsgemeinschaften und andere gemeinschaftliche Bieter haben eines Ihrer Mitglieder als bevollmächtigten Vertreter für den 
Abschluss und die Durchführung zu benennen. 
u] entsprechend§ 16 VOB/A / Eigenerklärung Formblatt 124 
w) Regierung von Schwaben, VOB-Stelle, Fronhof 10, 86152 Augsburg 
 
 
Stadt Augsburg 
Referat 6 
 
 
 

Jahresabschluss zum 31.12.2014 des aws 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 31.01.2019 den Jahresabschluss 2014 mit einer Bilanzsumme von 90.027.316,86 Euro fest-
gestellt und beschlossen den Jahresgewinn von 1.505.918,40 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.  
Für das Wirtschaftsjahr 2014 wurde Entlastung erteilt. 
Die mit der Prüfung beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH hat den uneingeschränkten Bestä-
tigungsvermerk erteilt: 
 
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
„Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 und dem Lagebe-
richt für das zum 31. Dezember 2014 endende Wirtschaftsjahr der Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg 
den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird: 
„Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach unserer pflichtgemäßen Prüfung den Rechtsvorschriften und der 
Betriebssatzung. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem 
Jahresabschluss. Die wirtschaftlichen Verhältnisse wurden geprüft; sie geben keinen Anlass zu Beanstandungen.““ 
 
Krefeld, den 14.12.2015 
 
Dr. Heilmaier & Partner GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
gez. 
Dipl.-Kfm. Kempkens 
Wirtschaftsprüfer 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 und der Lagebericht liegen ab dem Tag der Veröffentlichung für jeden Interessenten an 
sieben Tagen während der Dienststunden im aws, Riedingerstraße 40, Zimmer 21 zur Einsichtnahme auf. 
 
 
gez. 
Reiner Erben 
Berufsmäßiger Stadtrat und Werkleiter 
 
 
 

Jahresabschluss zum 31.12.2015 des aws 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 31.01.2019 den Jahresabschluss 2015 mit einer Bilanzsumme von 90.313.181,57 Euro fest-
gestellt und beschlossen den Jahresgewinn von 277.126,98 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.  
Für das Wirtschaftsjahr 2015 wurde Entlastung erteilt. 
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Die mit der Prüfung beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH hat den uneingeschränkten Bestä-
tigungsvermerk erteilt: 
 
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
„Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 und dem Lagebe-
richt für das zum 31. Dezember 2015 endende Wirtschaftsjahr des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs der Stadt Augs-
burg den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird: 
 
„An den Eigenbetrieb Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg: 
 
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der 
Buchführung und den Lagebericht des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs der Stadt Augsburg, Augsburg, für das Wirt-
schaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebe-
richt nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften liegen in der Ver-
antwortung der Werkleitung des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und Art. 107 GO i. V. m § 7 KommPrV Bay unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen. Da-
nach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch 
den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bil-
des der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festle-
gung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld 
des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit 
des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss 
und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bi-
lanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Werkleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen 
handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Ei-
genbetriebs. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
 
Die wirtschaftlichen Verhältnisse wurden geprüft; sie geben keinen Anlass zu Beanstandungen.““ 
 
Krefeld, den 09.01.2017 
 
Dr. Heilmaier & Partner GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
gez. 
Dipl.-Kfm. Kempkens 
Wirtschaftsprüfer 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 und der Lagebericht liegen ab dem Tag der Veröffentlichung für jeden Interessenten an 
sieben Tagen während der Dienststunden im aws, Riedingerstraße 40, Zimmer 21 zur Einsichtnahme auf. 
 
 
gez. 
Reiner Erben 
Berufsmäßiger Stadtrat und Werkleiter 
 
 
 

Bekanntmachung der 71. öffentlichen Sitzung 
der Verbandsversammlung des 

Planungsverbandes Güterverkehrszentrum Raum Augsburg 
 

Am Montag, den 25. März 2019, um 14.00 Uhr, 
findet im großen Sitzungssaal (2. Stock) des 

Augsburger Rathauses die 
71. öffentliche Verbandsversammlung des Planungsverbandes 

Güterverkehrszentrum Raum Augsburg statt. 
 
Vorläufige Tagesordnung:  
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Genehmigung der Tagesordnung 
2. Genehmigung der Niederschrift 
3. Ergebnis der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 
4. Bauantrag der Hotel GVZ Augsburg Projekt GmbH & Co. KG, Maximilianstr. 23 in 86150 Augsburg, für das Grundstück 

mit der Fl.Nr. 2580, Gemarkung Gersthofen, an der Regensburger Straße 7 zur Errichtung eines Hotels mit Restaurant 
und Konferenz-bereich 
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hier: Bekanntgabe einer Dringlichkeitsentscheidung 
5. Vollzug des Bayer. Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) 

hier: Zustimmung zur Widmung der Ortsstraße Karlsruher Straße/Teilstück 
6. Anträge und Anfragen 
 
 
Augsburg, 18.02.2019 
 
Dr. Kurt Gribl  
Oberbürgermeister  
Verbandsvorsitzender 
 
 
 

Bekanntmachung der 30. öffentlichen Sitzung 
der Verbandsversammlung des 

Zweckverbandes Güterverkehrszentrum Raum Augsburg 
 

Am Montag, den 25. März 2019, um 14.30 Uhr, 
findet im großen Sitzungssaal (2. Stock) des 

Augsburger Rathaus die 
30. öffentliche Verbandsversammlung des Zweckverbandes 

Güterverkehrszentrum Raum Augsburg statt. 
 
Vorläufige Tagesordnung:  
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Genehmigung der Tagesordnung 
2. Genehmigung der Niederschrift 
3. Ergebnis der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 
4. Vollzug des Bayer. Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) 

hier: Zustimmung zur Widmung der Ortsstraße Karlsruher Straße/Teilstück 
5. Anträge und Anfragen 
 
 
Augsburg, 18.02.2019 
 
Dr. Kurt Gribl  
Oberbürgermeister und  
Verbandsvorsitzender 
 
 


